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Entwurf des Ausbildungsprofils  

für die Neuordnung der Berufsausbildung zum/zur  

Personaldienstleistungskaufmann/-frau (PDK) 

 

 

1. Berufsbezeichnung  

Personaldienstleistungskaufmann / Personaldienstleistungskauffrau  

 

2. Ausbildungsdauer  

3 Jahre  

Die Ausbildung findet an den Lernorten Betrieb und Berufsschule statt.  

 

3. Arbeitsgebiet  

Personaldienstleistungskaufleute sind tätig in Personaldienstleistungsunternehmen oder in 

Personalabteilungen von Unternehmen. Sie arbeiten in den Bereichen Personalberatung, -ver-

mittlung, -rekrutierung, -entwicklung sowie der Arbeitnehmerüberlassung.  

 

4. Berufliche Qualifikationen  

Personaldienstleistungskaufleute  

 planen und führen die Personalbeschaffung durch, organisieren den Personaleinsatz und 

planen die Personalentwicklung  

 akquirieren und betreuen Kunden, analysieren Arbeitsplätze und ermitteln den 

Personalbedarf  

 sorgen für die Arbeitssicherheit und stellen den Gesundheitsschutz der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter sicher  

 kalkulieren und erstellen Angebote und schließen Verträge ab  

 steuern und kontrollieren die Projekt- und Auftragsabwicklung  

 wenden die einschlägigen Rechtsvorschriften an  

 beschaffen Informationen über Berufe und Tätigkeiten  

 arbeiten teamorientiert, beraten und kommunizieren adressatengerecht und nutzen 

Konfliktbewältigungsstrategien  

 schaffen und pflegen Netzwerke mit Organisationen, Institutionen und Unternehmen  

 analysieren den Markt und dokumentieren Veränderungen  

 wenden qualitätssichernde Maßnahmen an  


